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Neues Luzerner Theater

1 Raumprogramm Zusammenstellung

Nr. Bezeichnung
Total Nettofläche

m2
Total Nettovolumen

m3

1.1 Total Netto 6 084 33 004
1 Publikumsräume 998 6 294

2 Bühnen- und Veranstaltungsräume 1 696 15 003

3 Orchesterräume 300 882

4 Studier- und Probenräume 136 428

5 Künstlergarderoben 270 810

6 Gastronomie 500 1 750

7 Personalräume 257 771

8 Fachbereiche Veranstaltungsbetrieb 772 2 316

9 Betriebs-, Gebäude- & Sicherheitstechnik 1 155 4 750

Büro für Bauökonomie AG / U03 A Raumprogramm.xlsx / ep
Seite 2 / 6

Stadt Luzern

Neues Luzerner Theater

1.1 Raumprogramm detailliert

Nr. Bezeichnung
Anzahl
Räume

Nettofläche
m2

Total Nettofl.
m2

Raumhöhe
im Licht m

Total
Nettovolumen

m3 Bemerkungen
Bühnenniveau

+/- 0.00
Tageslicht

erforderlich
im Untergeschoss

möglich

Total Netto 6 084 33 004

1 Publikumsräume 998 6 294
1.1 Foyer 1 700 700 konzeptabhängig inkl. Fläche mobile Pausen-Bars x x

1.2 Zuschauerraum (grosser Saal) 1 konzeptabhängig 5 400 ca. Angabe, siehe Konzept Raumakustik (U03 C) x

1.3 Theaterkasse - Shop 1 35 35 3.0 105 x

1.4 Publikumsgarderobe 1 108 108 3.0 324 x

1.5 Publikumstoiletten konzeptab 110 110 3.0 330 prüfen Integration/Synergie öffentliche WC-Anlage x

1.6 Kinderhort 1 30 30 3.0 90 x

1.7 Sanitätsraum 1 15 15 3.0 45 x

2 Bühnen- und Veranstaltungsräume 1 696 15 003
2.1 Hauptbühne (grosser Saal) 1 260 260 22.5 5 850 inkl. Höhe Bühnenturm, inkl. Schnürboden x

2.2 Seitenbühne rechts (grosser Saal) 1 60 60 6.5 390 x

2.3 Seitenbühne links (grosser Saal) 1 60 60 6.5 390 x

2.4 Hinterbühne (grosser Saal) 1 72 72 7.0 504 x

2.5 Unterbühne 1 204 204 6.0 1 224 x

2.6 Steuerung Untermaschinerie 1 40 40 3.0 120 x

2.7 Steuerung Obermaschinerie 1 80 80 3.0 240 x

2.8 Tageslager Kulissen & Prospekte 1 250 250 6.5 1 625 x

2.9 Lager Gebrauchsmaterial Bühnenbetrieb 1 80 80 3.0 240

2.10 Bereitstellungsraum Requisite 1 30 30 3.0 90 x

2.11 Tageslager Requisiten 1 20 20 3.0 60 x

2.12 Inspizienz & Leitung Vorstellungen 1 40 40 3.0 120 x

2.13 Mittlerer Saal 1 300 300 10.5 3 150 ca. Angaben, Höhe inkl. Gitterrostdecke à 2.0 m

2.14 Studio 1 200 200 5.0 1 000 ca. Angaben, inkl. Fläche für Lager (Möbel, techn. Equipment)
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Stadt Luzern

Neues Luzerner Theater

1.1 Raumprogramm detailliert

Nr. Bezeichnung
Anzahl
Räume

Nettofläche
m2

Total Nettofl.
m2

Raumhöhe
im Licht m

Total
Nettovolumen

m3 Bemerkungen
Bühnenniveau

+/- 0.00
Tageslicht

erforderlich
im Untergeschoss

möglich

3 Orchesterräume 300 882
3.1 Orchestergraben 1 90 90 2.8 252 -2.80 x

3.2 Orchestergarderoben 2 40 80 3.0 240 geschlechtergetrennt x
3.3 Stimmzimmer 4 20 80 3.0 240 x

3.4 Instrumentenlager 1 30 30 3.0 90 x

3.5 Orchesterwart / Notenlager 1 20 20 3.0 60 x

4 Studier- und Probenräume 136 428
4.1 Einzelproben, Einsingen, Einsprechen 2 30 60 3.0 180 x

4.2 Warmup & Trainingsraum Tanz 1 40 40 3.5 140 x

4.3 Studierzimmer für Einzelproben / Studium 3 12 36 3.0 108 x

5 Künstlergarderoben 270 810
5.1 Künstlergarderoben Damen 3 40 120 3.0 360 inkl. Dusche x

5.2 Künstlergarderoben Herren 3 40 120 3.0 360 inkl. Dusche x

5.3 Garderoben für bühnennahe Schnellumzüge 2 15 30 3.0 90 x

6 Gastronomie 500 1 750
6.1 Restaurant (Gästeraum) 1 250 250 4.0 1 000 inkl. Buffet/Bar, Eingang, Garderobe x

6.2 Küche / Abwasch 1 95 95 3.0 285 x

6.3 Lager Mobiliar für Bankett 1 30 30 3.0 90 x

6.4 Lager Lebensmittel 1 75 75 3.0 225 inkl. Entsorgung und Fettabscheider à 25 m2 x

6.5 Garderoben / Duschen / Toiletten Personal 1 30 30 3.0 90 x

6.6 Büro Betriebsleitung / Küchenchef & Archiv 1 20 20 3.0 60 x
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Neues Luzerner Theater

1.1 Raumprogramm detailliert

Nr. Bezeichnung
Anzahl
Räume

Nettofläche
m2

Total Nettofl.
m2

Raumhöhe
im Licht m

Total
Nettovolumen

m3 Bemerkungen
Bühnenniveau

+/- 0.00
Tageslicht

erforderlich
im Untergeschoss

möglich

7 Personalräume 257 771
7.1 Aufenthalt / Pausenraum / Selbstversorgung 1 100 100 3.0 300 inkl. Haushaltsküche x

7.2 Ruheraum 1 18 18 3.0 54

7.3 Personalgarderoben Damen 1 30 30 3.0 90 inkl. Dusche x

7.4 Personalgarderoben Herren 1 35 35 3.0 105 inkl. Dusche x
7.5 Personalgarderoben Gäste / Freelancer 1 12 12 3.0 36 inkl. Dusche x

7.6 Personalgarderobe Inspizienten, Assistenzen 1 12 12 3.0 36 inkl. Dusche x

7.7 Personaltoiletten konzeptab 50 50 3.0 150 auf die Geschosse verteilt/Konzeptabhängig teils möglich

8 Fachbereiche Veranstaltungsbetrieb 772 2 316
8.1 Bühnen-/Veranstaltungstechnik-Unterhaltswerkstatt 1 24 24 3.0 72

8.2 Bühnen-/Veranstaltungstechnik - Büroarbeitsplatz 1 36 36 3.0 108 x

8.3 Tontechnik - Regiekabine 1 15 15 3.0 45

8.4 Tontechnik - Aufnahmekabine 1 16 16 3.0 48

8.5 Tontechnik - Verstärkerraum 1 50 50 3.0 150 x

8.6 Tontechnik - Archiv & Materiallager 1 10 10 3.0 30 x

8.7 Tontechnik - Büroarbeitsplatz 1 12 12 3.0 36 x

8.8 Beleuchtungstechnik - Regieraum (Stellwerk) 1 15 15 3.0 45

8.9 Beleuchtungstechnik-Unterhaltswerkstatt Equipment 1 25 25 3.0 75

8.10 Beleuchtung - Lager Ersatzmaterial 1 16 16 3.0 48 x

8.11 Beleuchtung - Projektionskabine 1 12 12 3.0 36

8.12 Elektroverteilung & Lastschränke Bühne-/Eventbel. 1 20 20 3.0 60 x

8.13 Beleuchtung - Büroarbeitsplatz 1 24 24 3.0 72 x

8.14 Multimediatechnik - Serverraum Rangierraum 1 20 20 3.0 60 x

8.15 Multimediatechnik - Regiekabine 1 10 10 3.0 30

8.16 Multimediatechnik - Projektionskabine 1 9 9 3.0 27 inkl. Übertitelsystem

8.17 Multimediatechnik - Programmierplatz 1 20 20 3.0 60 x

8.18 Kommunikationstechnik Bühnenbetrieb 1 18 18 3.0 54 x

8.19 Bereitschaftsraum für Proben und Vorstellungen 1 30 30 3.0 90 für alle Fachbereiche x

8.20 Maske & Perücken - Schminkzimmer 1 64 64 3.0 192 x

8.21 Maske & Perücken - Maskenatelier 1 70 70 3.0 210 x

8.22 Maske & Perücken - Matschraum 1 20 20 3.0 60 x
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Neues Luzerner Theater

1.1 Raumprogramm detailliert

Nr. Bezeichnung
Anzahl
Räume

Nettofläche
m2

Total Nettofl.
m2

Raumhöhe
im Licht m

Total
Nettovolumen

m3 Bemerkungen
Bühnenniveau

+/- 0.00
Tageslicht

erforderlich
im Untergeschoss

möglich

8.23 Maske & Perücken - Büroarbeitsplatz 1 12 12 3.0 36 x

8.24 Maske & Perücken - Lager Verbrauchsmaterial 1 15 15 3.0 45 x

8.25 Maske & Perücken - Tageslager 1 15 15 3.0 45

8.26 Requisite - Werkstatt 1 40 40 3.0 120 x

8.27 Requisite - Lager 1 20 20 3.0 60 x

8.28 Requisite - Pyrotechnik- & Waffenkammer 1 12 12 3.0 36 x

8.29 Requisite - Büroarbeitsplatz 1 12 12 3.0 36 x

8.30 Kostümabteilung - Kostümpflege 1 45 45 3.0 135

8.31 Kostümabteilung - Assistentenzimmer 1 15 15 3.0 45

8.32 Kostümabteilung - Tageslager 1 50 50 3.0 150

9 Betriebs-, Gebäude- & Sicherheitstechnik 1 155 4 750
9.1 Pforte / Hausdienst 1 12 12 3.0 36 x

9.2 Büro Betriebstechnik 1 12 12 3.0 36 x

9.3 Werkstatt Betriebstechnik 1 28 28 3.0 84 x

9.4 Raumpflege - Zentrale 1 24 24 3.0 72 inkl. Garderoben Personal Reinigung x

9.5 Raumpflege - pro Geschoss konzeptab 7 3.0 pro Geschoss

9.6 Heizzentrale 1 60 60 5.0 300 x

9.7 Kältezentrale 1 60 60 5.0 300 x

9.8 Warmwasserzentrale und WRG 1 50 50 4.0 200 x

9.9 Kaltwasser / Aufbereitung 1 20 20 4.0 80 x

9.10 Wasseraufbereitung Restaurant 1 15 15 3.0 45 x

9.11 Sprinklerzentrale 1 50 50 3.0 150 x

9.12 Elektrozentralen 1 110 110 4.0 440 Trafostation, Hauptverteilung, Schwachstromraum, ICT-Zentrale x

9.13 Elektro Unterverteilungen konzeptab 15 3.0 pro Geschoss

9.14 Lüftungszentralen 1 + 2 1 220 220 5.0 1 100

9.15 Lüftungszentralen 3 - 7 1 405 405 4.0 1 620 x

9.16 Gewerbliche Kälte (Gastronomie) 1 20 20 4.0 80 x

9.17 Lager Betriebstechnik 1 45 45 3.0 135 x

9.18 Entsorgung 1 24 24 3.0 72 x
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Neues Luzerner Theater, Stadt Luzern

Offener Projektwettbewerb in zwei Stufen, Programm zur 1. Stufe
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7. Rahmenbedingungen zur Aufgabenstellung
7.1. Planungsperimeter

Der Planungsperimeter des vorliegenden Projektwettbewerbes umfasst das Grundstück Nr. 589 (heu-
tiges Luzerner Theater) mit 1 070 m2, das Grundstück Nr. 590 (Theaterplatz) mit 1 688 m2, Teile des
Grundstückes Nr. 6 (Bahnhofstrasse und Jesuitenplatz) mit 1 375 m2 und Teile des Grundstückes Nr.
5 (Hirschengraben) mit 1 050 m2 welche alle sich im Eigentum der Stadt Luzern befinden. Weiter be-
findet sich der Anteil von Grundstückteil Nr. 708 mit 175 m2 im Planungsperimeter, dieser befindet
sich im Eigentum des Kantons Luzern. Somit beträgt der gesamte Planungsperimeter (siehe Bild 3, rot
markierte Fläche) 5 358 m2 und befindet sich im Eigentum der Stadt Luzern.

Der Planungsperimeter liegt zwischen der Reuss im Norden, gegenüber der Altstadt von Luzern und
dem Hirschengraben im Süden hin zur Überbauung Buobenmatt. Im Westen grenzt die Jesuitenkirche
an den Planungsperimeter, welche im kantonalen Denkmalverzeichnis aufgeführt ist. Auf der östli-
chen Seite des Perimeters führt die Theaterstrasse entlang.

Innerhalb dieses Planungsperimeters werden von den Teams im Rahmen des Projektwettbewerbes
Aussagen bezüglich Bebauung Neues Luzerner Theater, Freiraum sowie Erschliessung erwartet. In der
1. Stufe des Wettbewerbsverfahrens gilt als zentrale Aufgabenstellung die Klärung der städtebauli-
chen Lösung bezüglich Nähe zur Jesuitenkirche, auch hinsichtlich Lichteinfall in den Kirchenraum. Die
Möglichkeit des Anbauens an die Jesuitenkirche ist zwar durch den Planungsperimeter gegeben, wird
jedoch vom Fachpreisgericht in Anbetracht der unbestrittenen, architektonischen Qualität und kunst-
historischen Bedeutung dieses wichtigen Sakralbaus äusserst kritisch beurteilt. Das heutige Luzerner
Theater, welches sich im Planungsperimeter befindet, ist zurückzubauen. Falls die Integration von Ele-
menten des heutigen Theatergebäudes zu einer überzeugenden Lösung führt, ist dies zulässig, ohne
dass ein Verstoss bzw. Ausschluss vorliegen würde. Dem Planungsperimeter (rot markierte Fläche) ist
der Ideenperimeter «Bahnhofstrasse» (grün markierte Umrandung) überlagert. In diesem Perimeter
sind allfällige Anpassungen am Projekt Neugestaltung Bahnhofstrasse zur Diskussion zu stellen, siehe
hierzu Ziffer 7.10.

Bild 3: Planungsperimeter (rot) mit Umgebung und gelb gestreift heutiges Luzerner Theater

Quartier
Hirschmatt-Neustadt

Quartier Kleinstadt

Neues Luzerner Theater, Stadt Luzern

Offener Projektwettbewerb in zwei Stufen, Programm zur 1. Stufe

Büro für Bauökonomie AG | Luzern | Basel / U01 Programm 1. Stufe.docx / ep

Seite 29 / 49

Das Luzerner Theater wird auch nach der Realisierung des Bauprojektes am Theaterplatz (Stammhaus)
aus weiteren Spiel- und Produktionsstätten bestehen. Es sind dies insbesondere das Probenhaus am
Südpol (Gemeinde Kriens) und die Werkstatt an der Bürgenstrasse in Luzern. Künftig findet auch die
oben genannte Kostümabteilung im Südpol ihren Platz.

7.3. Bau- und Nutzungsvorschriften
Der Planungsperimeter befindet sich gemäss dem Teilzonenplan 2 Bruch/Neustadt in der Zone für öf-
fentliche Zwecke (ÖZ), überlagert mit der Schutzzone A (siehe Bild 4).

Bild 4: Ausschnitt Teilzonenplan 2 Bruch/Neustadt

Zone für öffentliche Zwecke ÖZ
Gemäss Bau- und Zonenreglement der Stadt Luzern (BZR) wird in der Zone für öffentliche Zwecke ÖZ
kein Dichtemass festgelegt. Laut BZR Art. 8 legt der Stadtrat in den öffentlichen Zonen das zulässige
Mass unter Berücksichtigung der örtlichen Situation und der öffentlichen Interessen fest.

Durch das vorliegende Verfahren ist das an diesem Ort verträgliche Dichtemass für das Bauvolumen
des Neuen Luzerner Theaters zu ermitteln. Die Eckwerte (Gebäudevolumen, Gebäudegrundfläche im
Verhältnis zum Freiraum, Gebäudeabstände und insbesondere die Höhenentwicklung) sind mit der
Anpassung der Bau- und Zonenordnung neu festzulegen.

Ortsbildschutzzone A
Die Ortsbildschutzzonen bezwecken den Schutz erhaltenswerter Stadtelemente und städtischer En-
sembles. Dabei kann der Stadtrat Ausnahmen von den Schutzzonenvorschriften gestatten, sofern be-
sondere Verhältnisse dies rechtfertigen, die Ausnahme dem Sinn und Zweck der Schutzzonen nicht
widerspricht und ein qualitätsvolles Bauprojekt vorliegt (Art. 15 BZR).

Neues Luzerner Theater, Stadt Luzern
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In der Ortsbildschutzzone A gelten zudem die Vorgaben gemäss Art. 16 BZR, wonach historische
Stadtteile in ihrer Bausubstanz und ihren Strukturen zu erhalten sind. Diese Nichtvereinbarkeit mit
den Vorgaben im Wettbewerbsverfahren ist der Ausloberin bewusst.

Bestehende Baulinien
Das bestehende Gebäudevolumen wird von Baulinien (Bild 4, rote Linie), im Erdgeschoss von einer
Erdgeschossbaulinie (Bild 4, blaue Linie) umfasst (siehe auch Art. 25 BZR). Im vorliegenden Verfahren
sind die bestehenden Baulinien nicht zu berücksichtigen. Mit der Anpassung der Bau- und Zonenord-
nung sind diese gestützt auf das Wettbewerbsergebnis neu festzulegen.

Grenz- und Gebäudeabstände
Der Planungsperimeter befindet sich in der geschlossenen Bauweise. Gemäss Planungs- und Bauge-
setz des Kantons Luzern (PBG) vom 07. März 1989 (Stand 01. Januar 2021) Art. 129, gelten in der
geschlossenen Bauweise nachfolgende Bestimmungen zu den Grenz- und Gebäudeabständen:

• Der Abstand, gemessen ab der Fassade beziehungsweise allfälligen weiter vorspringenden Gebäu-
deteilen, ohne Rücksicht auf die Höhe der Gebäude beträgt mindestens 3.50 m von der Grenze
und 7.0 m vom Nachbargebäude.

Diese gesetzlichen Abstandsvorschriften sind grundsätzlich zu wahren. Im Rahmen des Projektwettbe-
werbes sind allfällige Unterschreitungen dieser Vorschriften mit einem überzeugenden Vorschlag zu
begründen.

Gefahrenbereich
Der Planungsperimeter befindet sich im Gefahrenbereich (Bild 4, graue Schraffur). Gemäss Gefahren-
karte der Stadt Luzern (https://www.geo.lu.ch/map/gefahrenkarte) wird das Gebiet der Gebotszone
Wasser mit geringer bzw. mittlerer Gefährdung zugewiesen (siehe nachfolgendes Bild 5).

Bild 5: Ausschnitt Gefahrenkarte, Geoportal Kanton Luzern

Laut BZR, Art. 41 Gebotszone Wasser gilt u.a. folgendes:
1Neubauten, bauliche Veränderungen und Terrainveränderungen sind mit Auflagen zulässig.
2Lichtschächte, Einfahrten, Eingänge und andere Gebäudeöffnungen sind gegen einströmendes Was-
ser zu sichern.
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7.10. Bahnhofstrasse und Theaterplatz
Trotz ihrer einmaligen Lage im Stadtzentrum und an der Reuss sind die Bahnhofstrasse und der Thea-
terplatz als öffentliche Stadträume bezüglich Bedeutung und Funktion aktuell weder adäquat genutzt
noch gut gestaltet. Die Stadt Luzern verfolgt deshalb eine Attraktivierungsstrategie, deren erster Um-
setzungsschritt die bereits vollzogene Sperrung des Raumes Theaterplatz bis Seidenhofstrasse für den
Durchgangsverkehr darstellt.

Die Stadt Luzern lobte zudem im Dezember 2015 einen einstufigen, offenen Projektwettbewerb in
den Bereichen Landschaftsarchitektur, Architektur und Verkehrsplanung aus, um Projektvorschläge
für die Neugestaltung der Bahnhofstrasse und den Theaterplatz zu erhalten. Das Projekt «Take a Walk
On The Bright Side» von Koepfli Partner GmbH, Luzern, Enzmann + Fischer AG, Zürich, und AKP Ver-
kehrsingenieur AG, Luzern wurde vom Preisgericht zur Weiterbearbeitung empfohlen. Mit diesem
Projekt erhält die Bahnhofstrasse eine zweite Baumreihe mit 33 zusätzlichen Bäumen und einen kli-
mafreundlichen Mergelbelag. Dadurch wird eine vielseitige, flexible Nutzung auf der ganzen Breite
und Länge ermöglicht und die Lebens- und Aufenthaltsqualität mit mehr Bäumen und mehr Platz er-
höht.

Bild 9: Siegerprojekt «Take a Walk On The Bright Side» des Wettbewerbs Bahnhofstr. und Theaterplatz

Zurzeit ist die Baubewilligung in Arbeit. Läuft alles planmässig, beginnen die Bauarbeiten für die neue
Bahnhofstrasse in der zweiten Jahreshälfte 2022, wobei das Projekt in zwei Etappen umgesetzt wird.
Namentlich die Zone rund um das Theater (Theaterplatz) soll zunächst lediglich provisorisch aufgewer-
tet werden. Ab der Fertigstellung des Projekts «Bahnhofstrasse» bis zum definitiven Baustart für das
Neue Luzerner Theater, der sich derzeit noch nicht fix festlegen lässt, wird eine verhältnismässige und
sinnvolle Gestaltung des Theaterplatzes geplant. Für die Bevölkerung und die Gäste soll auch in dieser
Übergangszeit ein Mehrwert hinsichtlich Aufenthaltsqualität geschaffen werden.
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7.11. Erschliessung, Anlieferung und Parkierung
Sobald die Bauarbeiten im Gebiet der Bahnhofstrasse abgeschlossen sind, wird das neue Verkehrskon-
zept, welches nachfolgend beschrieben wird, umgesetzt. Dieses gilt es im vorliegenden Wettbewerbs-
verfahren zu berücksichtigen.

Fussverkehr
Um dem Fussverkehr gerecht zu werden, wird die gesamte Bahnhofstrasse inklusiv Theaterplatz und
Seidenhofstrasse als Begegnungszone signalisiert (siehe Bild 11). Damit entsteht auf der linken Reuss-
seite eine zusammenhängende Begegnungszone Kleinstadt/Bahnhofstrasse. Für alle Verkehrsteilneh-
menden bedeutet dies, dass der Fussverkehr in dieser Zone Vortritt hat und die Höchstgeschwindig-
keit 20 km/h beträgt.

Veloverkehr inklusive E-Bike
Für den Veloverkehr ist die Bahnhofstrasse von hoher Relevanz. Sie ist Bestandteil des nationalen und
regionalen Velonetzes. Zukünftig steht für Velofahrende eine attraktive und sichere Fahrbahn zusam-
men mit dem spärlichen Erschliessungsverkehr zur Verfügung. Da auf der Bahnhofstrasse viele Men-
schen unterwegs sind, ist wie bereits heute gegenseitige Rücksichtnahme notwendig. Wegen der Be-
gegnungszone haben zu Fuss Gehende auf diesem kurzen, zentral gelegenen Abschnitt Vortritt.

Alle Beziehungen sind für den Veloverkehr offen: Die Wegfahrt in Richtung Seebrücke bleibt für Velo-
fahrende weiterhin möglich, auch die Seidenhofstrasse kann weiterhin in beide Richtungen befahren
werden.

Bild 11: Plan Verkehrsregime
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Motorfahrzeuge
Auf der Bahnhofstrasse gilt ein Fahrverbot für Motorfahrzeuge, einzig der Veloverkehr, Zubringer-
dienst und Taxifahrten bleiben gestattet. Zukünftig wird das Linksabbiegen auf der Seebrücke verbo-
ten sein. Der motorisierte Verkehr auf der Bahnhofstrasse wird durch das Fahrverbot auch im Ab-
schnitt zur Seebrücke deutlich abnehmen. Die wenigen Zubringer, Taxis und Cars werden künftig von
der Bahnhofstrasse nur noch nach rechts abbiegen können. Die Verkehrsbeziehung von der Bahn-
hofstrasse Richtung Seebrücke bleibt aber via einen kurzen Umweg über den Bahnhofplatz erhalten.

Die Einfahrt ins Parkhaus Flora erfolgt über die Pilatusstrasse. Die, aus dem Parkhaus ausfahrenden
Fahrzeuge, werden wie heute nach rechts in die Bahnhofstrasse abbiegen. Reisecars und der Anliefe-
rungsverkehr werden auch über die Bahnhofstrasse Richtung Bahnhof geführt. Die Führung der en-
gen Seidenhofstrasse im Gegenverkehr und die Ausfahrt via Pilatusstrasse schafft mehrere, die Ver-
kehrssicherheit betreffende, Problempunkte. Beispielsweise können beim Einbiegen in die Pilatus-
strasse die notwendigen Sichtbeziehungen nicht eingehalten werden. Von einer Umgestaltung des
Knotens zur Kantonsstrasse wird derzeit abgesehen. Zur sicheren Erschliessung wird das bestehende
und funktionierende Regime weitergeführt.

Für das Neue Luzerner Theater wird vorausgesetzt, dass die Autoparkplätze der umliegenden Park-
häuser genutzt werden, wie dies heute der Fall ist.

Bild 12: Oberirdische Abstellplätze für rund 70 Velos und Mofas (grüne Fläche), 2 Behindertenparkplätze (hellblaue Flä-

che), rund 60 Motos (pinke Fläche) und 3 Taxis (gelbe Fläche)
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Bild 13: Übersicht Kanalisation, zwingend notwendige Infrastruktur der öffentlichen Kanalisation

Für das vorliegende Wettbewerbsverfahren sind nachfolgende Vorgaben zum Pumpwerk zu berück-
sichtigen:
• Die Pumpstation kann in der Lage verschoben werden. Dazu braucht es eine Breite von 8.0 Meter

freien Platz, vergl. Plan best. Pumpwerk, Unterlage 04 C (ein allfällig notwendiger Abstand zur
Jesuitenkirche ist dabei nicht eingerechnet).

• Die Pumpstation wird monatlich durch ein Spülfahrzeug (28 Tonnen LKW) angefahren und unter-
halten. Dazu sind zwingend fünf Einstiegsöffnungen notwendig (siehe Bild 13). Über diese müs-
sen zudem die technischen Einrichtungen (Pumpen, Rückstauklappe, etc.) bei einem Defekt oder
für Revisionszwecke ausgebaut werden können.

• Die Leitungen können teilweise überbaut werden. Dafür sind vor und nach dem Bauprojekt Kon-
trollschächte vorzusehen. Die Entwässerung im freien Gefälle muss jedoch auch in Zukunft funkti-
onieren. Dies bedeutet, dass an der bestehenden Höhenlage der Leitung nichts geändert werden
kann.

• In der 1. Stufe des Wettbewerbsverfahrens kann mit der Infrastruktur so frei wie möglich umge-
gangen werden (verschieben, umlegen etc.), das gewählte Konzept muss jedoch die oben ge-
nannten Kriterien erfüllen.

Der gesamte Werkleitungskataster ist in Unterlage 04 B ersichtlich.

Pumpstation

 Meteorwasserleitung DN 500

 Mischwasserleitung DN 400

 Mischwasserleitung DN 1100

                  Einstiegsöffnungen
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Gebäudetechnik
Für die Wärme- und Kälteversorgung bietet sich die in Planung und Aufbau befindliche See-Energie
ab Energiezentrale Inseliquai (Bahnhof) an. Die definitive Wahl der Wärmeerzeugung wird in der Pro-
jektierungsphase eruiert.

Unter nachfolgendem Link sind weitere Informationen zur See-Energie in Luzern ersichtlich:
https://www.ewl-luzern.ch/privatkunden/energie/see-energie/luzern-zentrum/

Bild 14: Geplantes Leitungsnetz See-Energie Zentrale Inseliquai


